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Abstandsl iste lgg t

1339

Anhang 1

Abstands- Abstand
klasse in m

Nummer (Spalte)
ä";4. Bi;a;[v 

, BetriebsartLfd. Nr

I I

1500

1000

1 . 1  (  1 )

1 . 1  I  ( 1 )

3 .2  (1 )

4 .1  (1 )

4 . 1 h  ( 1 )

4 .4  (1 )

Kraftrverke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von
festen, f lüssigen oder gasförmigen Brennstoffen, soweit die
Feuerungsrvärmeleistung 900 MW übersteigt

Anlagen zur Trockendesti l lat ion (2.8. Kokereien und
Schu'elereien)

Anlagen zur Gewinnung von Roheisen
- Anlagen zur fabrikmäßigen Herstel lung von Stoffen durch

chemische Umwandlung mit mehr als l0 Produktions-
anlagen

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Chemiefasern
Anlagen zur Desti l lat ion oder Raff ination oder sonstisen
Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erdölerzeugnissen- in
Mineralöl-,  AItöl- oder Schmierstoffraff inerien, in petro-
chemischen Werken oder bei der Gewinnung von Paraff in

Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohie
Anlagen zur Herstel lung von Formstücken unter Verwen-
dung von Zement oder anderen Bindemitteln im Freien ( ')
Anlagen zum Rösten, Schmelzen und Sintern von Erzen
Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetal len aus
Erzen oder Sekundärrohstoffen (Blei-, Zink- und Kupfererz-
hütten)

Anlagen zur Stahlerzeugung ausgenommen Licht-
bogenöfen mit weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht sowie
Induktionsöfen ( ')  (s.auch l fd. Nrn.2? und 49)-
Anlagen zur Herstel lung oder Reparatur.von Behältern
aus l \{etal l  im Freien (2.8. Dampfkessel, Container) (*)
Anlagen zur Herstel lung von Schiffskörpern oder -sektionen
aus Metal l  im Freien ( ')

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruk-
t ionen im Freien ( ')

Anlagen zur fabrikmäßigen Hersteilung von Stoffen durch
chemisehe Umwandlung mit höchstens-10 produktions-
anlagen

{1l_agen zur fabrikmäßigen Herstellung von lVletallen oder
Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe elektrischer
Energie sowie von Ferrolegierüngen, Korund und Karbid
einschl ießl ich Aluminiumhütten

{llagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Schwefel oder
Schwefelerzeugnissen

Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holzspan-
platten oder Holzfasermatten

Anlagen zur Tierkörperbeseit igung sowie Anlagen, in denen
Tierkörperteile oder Erzeugnisse tlerischer Heikunft zur
Beseit igung in Tierkörperbeseit igungsanlagen gesammelt
ooer getagert werden

Kottrock nungsanlagen

Prüfstände für oder mit Luftschrauben, Rückstoßantrieben
oder Strahltr iebwerken

Anlagen zur Luftverflüssigung mit einem Durchsatz von 25 t
Luft je Stunde oder mehr ( ')  

-

Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanlagen für
den Einsatz von festen, f lüssigen oder gasförmigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung
a) bei Krafrwerken mehr als 150 MWbis max.900 MWbeträet
b) bei Heizkraftwerken 300 tvIW übersteigt

Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer
oder Teererzeugnissen oder von Teer- oder Gaswasser

Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen
Anlagen zu_r Herstel lung von Bauxit,  Dolomit,  Gips,
Kalkstein, Kieselgur, Mägnesit,  Quarzit  oder von-Ton zu
Schamotte

700I

I

B

o

t 0

l 1

T 2

1 3

1 ^

I O

t 7

1B

is

20
2 L

22

23

1.14 (1)

2.14 (21

3.1 (1)
3.2 (1)

3.3 (1)

3.15 (2)

3.18 (1)

4.1 (1)

4 .1b  (1 )
a . l c  (1 )

4 .1d  ( l )

6.3 ( r )

7. r2 ( r )

7 .15  (1 )
10.16 (2)

10.1e (2)

1 .1  (1 )

1 .12  (1 )

2.3 (1)
2.4 (2)

24

O R

26
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Abstands-
l r l  a  < < e

Abstand Lfd. Nr
i n m

Nummer  (Spa l te )
aer q. glmscnv '  betr leosart

27

t o

30

3 1

32

700I I I

J O

Q A

J O

ao

40500

J.1

3.3 (1)

3.4 (1 + 2)

a.1a (1)

4 .1d  (1 )

4 . 1 e  ( 1 )

4.1r  ( r )

4.6  (1 )

7.1e (2)

7 .24  ( r )

B . r  (1 )

8 .6  (1 )

1 . 1  (  1 )

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenöfen unter 50 t
Gesamtabstichgewicht (-) (s. auch l fd. Nrn. 11 und 49)

Anlagen zum Umschmelzen von Altmetal l
(s .  auch l fd .  Nrn .95  und 151)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstel lung von anorganischen
Chemikal ien wie Säuren. Basen. Salzen

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstel lung von Halogenen
oder Halogenerzeugnissen

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstei lung von phosphor- oder
st ickstoffhalt igen Düngemitteln

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstel lung von Kohlenwasser-
stoffen

Anlagen zur Herstel lung von Ruß

Anlagen, in denen Sauerkraut hergestel l t  wird, soweit l0 t
Kohi oder mehr je Tag verarbeitet werden

Anlagen zur Herstel lung oder Raff ination von Zucker unter
Verwendung von Zuckerrüben oder Rohzucker

Anlagen zur tei lweisen oder vol lständigen Beseit igung von
festen oder flüssigen Stoffen durch Verbrennen

Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanidhalt igen
Konzentraten, Nitr i ten, Nitraten oder Säuren, soweit hier-
durch eine Verwertung als Reststoff oder eine Entsorgung
als Abfal l  ermöglicht werden sol l

Auibereitungsanlagen für schmelzf lüssige Schlacke
(2.8. Hochofenschlacke)

Automobil- und Motorradfabriken sowie Fabriken zur Her-
stel lung von Verbrennungsmotoren

Heizkraftwerke und Heizrverke mit Feuerungsanlagen für
den Einsatz von festen, i lüssigen oder gasförmigen
Brennstoffen, sorveit  die Feuerungswärmeleistung
a) bei Heizkraftn'erken von 100 MlVbis 300 NM
b) bei Heizwerken mehr als 100 NM
beträgt

Kühltürme mit einem Kühlwasserdurchsatz von 10000 m3
oder mehr je Stunde

Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV
oder mehr einschl ießl ich der Schaltfelder, ausgenommen
eingehauste Elektroumspannanlagen (*)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer
Leistung von 30 t oder mehr je Stunde

Anlagen zum Brikett ieren von Braun- oder Steinkohle

Anlagen zur Herstel lung von Glas, auch sow'eit  es aus Alt-
glas hergestel l t  wird, einschl ießl ich Glasiasern, die nicht für
medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt
sind

Anlagen zum Schmelzen mineral ischer Stoffe

Anlagen zur Herstel lung von Beton, Mörtel oder Straßen-
baustoffen unter Verwendung von Zement

Anlagen zur Herstel lung oder zum Schmelzen von lVl ischun-
gen aus Bitumen oder Teer mit 1\I ineralstoffen einschl ieß-
l ich Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe
und Teerspl i t tanlagen mit einer Produktionsleistung von
200 t oder mehr je Stunde

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionsöfen, Anlagen
zum Erschmelzen von Gußeisen (s. auch l fd. Nrn. 11 und 27).
sorvie Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien in denen For-
men oder Kerne auf kaltem trVege hergestellt rverden, mit
einer Leistung von B0 t oder mehr Gußtei le je Nlonat

Anlagen zum Walzen von lVletailen und Anlagen zur Her-
stel lung von Rohren (*)

Schmiede-, Hammer- oder Fal lwerke (*)

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormühlen
mit einer Nennleistung des Rotorantr iebes von 100 KW oder
menr

v

4 1

^ n

1.7  (1 )

1 .8  (2 )

1.e (2)

f . i 0  ( 1 )

2 .8  (1 )

2 . 1 1  ( 1 )

2.r3 (2)

2 . 1 5  ( 1 )

43

46

48

50

52

49 3.3 (1)
3.7 ( i )

3 .6  (1+2 )
3.16 (1)
3 . 1 1  ( 1 + 2 )
3 .14  (1+2 )
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Abstands- Abstand
klasse in m

\ ' , ! n m o r  / q n a l f 6 \

ä";;.^äi;s'.;ü' BetriebsartLfd. Nr

q ?

D *

56

5B

59

60

500Iv a . 1 g  ( 1 )

4 . 1 h  ( 1 )

4 . 1 k  ( 1 )

a . 1 m  ( 1 )

4 .5  (1 )

4 . 7  ( 1 )

4 .8  ( i )

5 .1  ( l )

5.4 (2)

5.5 (2)

5.6 (2)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstel lung von organischen
Chemikal ien oder Lösungsmitteln wie Alkohole, Aldehyde,
Ketone, Säuren, Ester, Acetate, Ather

Anlagen zur Herstel lung von Kunststoffen

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstel lung von Kunstharzen

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstel lung von synthetischem
Kautschuk

Anlagen zur Herstel lung von Schmierstoffen, wie Schmier-
öle, Schmierfette, I l Ietal lbearbeitungsöle

Anlagen zur Herstel lung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle)
gder Elektrographit durch Brennen, z.B. für Elektroden,
Stromabnehmer oder Apparatetei le

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lösungsmitteln
durch Desti l l ieren mit einer Leistung von 3 t oder mehr
je Stunde

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren,
Imprägnieren oder Tränken von Gegenständen, Glas- oder
Iüineralfasern oder bahnen- oder tafelförmigen lVlaterial ien
einschl ießl ich der zugehörigen Troeknungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Lösungsmittel enthalten und von' 
diesen 250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt werden,

b) Kunstharzen, die unter rveitgehender Selbstver!etzung--
ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenol-,  Epoxid-, Furan-, Kresol-,  Resorcin- oder Poly-
esterharzen, sofern die Menge dieser Harze 25 kg oder
mehr je Stunde beträgt, oder

c) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg organi-
schen Lösungsmitteln oder mehr je Stunde,

ausgenommen Anlagen für den Einsatz von Puiverlacken
oder Pulverbeschichtungsstoffen

Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stoffen oder
Gegenständen mit Teer, Teeröl oder heiß.em Bitumen, aus-
genommen Anlagen zum Tränken oder t lberziehen von
Kabeln mit heißem Bitumen

Anlagen zum Isolieren von Drähten unter Verr,l'endung von
Phenol- oder Kresolharzen

Anlagen zur Herstel lung von bahnenförmigen Material ien
auf Streichmaschinen einschl ießl ich der zugehörigen Trock-
nungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus
Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus
sonstigen Stoffen und oxidiertem Leinöl

Anlagen zur Herstel lung von Gegenständen unter Verwen-
dung von Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-, Harnstoff-,
Phenol-,  Resorcin- oder Xylolharzen mittels Wärmebehand-
lung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr
je Stunde beträgt

Anlagen zur Herstel lung von Reibbelägen unter Ver-
wendung von Phenoplasten oder sonstigen Kunstharzbinde-
mitteln, sorveit  kein Asbest eingesetzt wird

Anlagen zur Gewinnung von Zel lstoff  aus Holz, Stroh oder
ähnlichen Faserstof fen

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder
zum Halten von Schweinen mit
a )  51000 Hennenp lä tzen
b) 102000 Junghennenplätzen
c) 102000 N{astgeflügelplätzen
d) I  900 Ir lastschweineplätzen oder
e) 640 Sauenplätzen
oder mehr

Anlagen zum Schlachten von
a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Geflügel oder

b) 8000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere
je Woche

Anlagen zum Schmelzen von t ier ischen Fetten mit Aus-
nahme der Anlagen zur Verarbeitung von selbstgewon-
nenen t ier ischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien
mit einer Leistung bis zu 200-kg Speisefett je Woche

6 1
62

O J

64

5.8 (2)65

66

67

6B

5.e (2)

6 . 1  ( 1 )

? . 1  ( 1 )

69 7.2  ( r  +2)

70 ?  a  / 1 \
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Abstands- Abstand
klasse in m

\umm-eJ(s-pl[e) Rptr iebsart
der 4. BImSchV

Lfd. Nr.

I I

72

I J

74

500IV

l o

77

7 B

1 0

7.6 (2)

7.7 (2)

7.e (1)

? .11  (1 )

7.21  (1 )

7.23 (r)

7.25 (2)

8.3 (1)

e. l1  (2)

Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tieri-
schen Därmen oder Mägen

Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kälbermä-
gen zur Labgewinnung

Anlagen zur Herstel lung von Futter- oder Düngemitteln
oder technischen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten
Knochen, Tierhaare, Federn, Hörner, Klauen oder Blut

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenom-
men Anlagen für selbstgewonnene Knochen in
- Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg

Fleisch verarbeitet werden, und
- Anlagen, die nicht durch Nr. 69 erfaßt werden

Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produk-
t ionsleistung von 500 t je Tag oder mehr

Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder öle,
soweit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels 1 t
oder mehr beträgt

Anlagen zur Trocknung von Grünfutter, ausgenommen An-
lagen zur Trocknung von selbstgewonnenem Grünfutter im
landwirtschaftlichen Betrieb

Anlagen zur Rückgewinnung von einzelnen Bestandtei len
aus festen Stoffen durch Verbrennen

Offene oder unvollständig geschlossene Anlagen zum Be-
oder Entladen von Schüttgütern, die im trockenen Zustand
stauben können, durch Kippen von Wagen oder Behältern
oder unter Verwendung von Baggern, Schaufelladegeräten,
Greifern, Saughebern oder ähnlichen Einrichtungen, soweit
200 t Schüttgüter oder mehr je Tag bewegt werden können,
ausgenommen Anlagen zum Be- oder Entladen von Erd-
aushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Auf-
bereitung von Bodenschätzen anfällt; für nur saisonal ge-
nutzte Getreideannahmestel len tr i t t  die Genehmigungs-
pfl icht erst bei einer Umschlagleistung von 400 t oder mehr
je Tag ein

Deponien für Haus- und Sondermüll

Autokinos ( ')

Betr iebshöfe für Straßenbahnen ( ')

Gasturbinenanlagen zum Antr ieb von Generatoren oder
Arbeitsmaschinen ( ')

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer
Leistung von I t bis weniger als 30 t je Stunde

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus
festen Brennstoffen oder Stadt- oder Ferngas aus Kohlen-
wasserstoffen durch Spalten

Steinbrüche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler
verwendet werden

Aniagen zum Brechen, Ir lahlen oder Klassieren von natür-
l ichem oder künstl ichem Gestein einschl ießl ich Schlacke
und Abbruchmaterial, ausgenommen Klassieranlagen für
Sand oder Kies und Anlagen zur Behandlung von Ab-
bruchmaterial am Entstehungsort

Anlagen zum lVIahlen von Gips, Kieselgur, lvlagnesit,
Mineralfarben, N'Iuschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Traß)
oder Zementkl inker

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung
von Asbest

Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der
Rauminhalt der Brennanlage 4 mr oder mehr und die Be-
satzdichte 300 kg oder mehr je m3 Rauminhalt der Brenn-
anlage beträgt, ausgenommen elektr isch beheizte Brenn-
öfen, die diskontinuieri ich und ohne Abluftführung be-
trieben werden

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbeton-
steinen oder Faserzementplatten unter Dampfüberdruck

Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwen-
dung von Zement oder anderen Bindemitteln in geschlosse-
nen Hallen ( ')

BO
B1
B2

B3

B4

B5

B6

87

300\ / 1.5 (1 + 2)

1.e (2)

1 .13  (1 )
1.15 (  1)

2.r (21

2.2 (2)

2.5 (2)

2.6 (1)

2.7 (2)
2.10 (1)

2.14 (2)

B8

B9

90
9 1

92

93
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Abstands- Abstand
klasse in m Ili:;iJ::i',i") BetriebsartLfd. Nr.

300V e4 3.3 (2)
3.7 (2)

Anlagen zum Erschmelzen von Gußeisen oder Stahl mit
einer Schmelzleistung bis zu 2,5 t je Stunde, Vakuum-
Schmelzanlagen für Gußeisen oder Stahl mit einer Einsatz-
menge von 5 t oder mehr sorvie Eisen-, Temper- oder Stahl-
gießereien, in denen Formen oder Kerne auf kaltem lVege
hergestel l t  rverden, mit einer Leistung von weniger als B0 t
Gußtei le je lvlonat

Schmelzanlagen für Nichteisenmetal le für einen Einsatz
von 1000 kg oder mehr sowie Gießereien für Nichteisen-
nre ta l le  (s .  auch l fd .  Nrn .28  und 151)

Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von Stahl, insbe-
sondere von Blöcken, Brammen, Knüppeln, Plat inen oder

- Blechen, durch Flämmen

Anlagen zum Aufbringen von metal l ischen Schutzschichten
aus Blei,  Zinn oder Zink auf Metal loberl lächen mit Hi l fe
von schmelzf lüssigen Bädern oder durch Flammspritzen

Anlagen zur Herstel lung von Bolzen, Nägeln, Nieten, NIut-
tern,Schrauben, Kugeln, Nadeln oder ähnl ichen metal l i -
schen Normtei len durch Druckumformen auf Automaten (t)

Anlagen zur Herstel lung oder Reparatur von Behältern aus
Ivletal l  in geschlossenenen Hallen (2.8. Dampfkessei, Con-
tainer) ( ' )

Anlagen zur Flerstellung von Schiffskörpern oder -sektio-
nen aus i\Ietall in geschlossenen Hallen (-)

Anlagen zur Herstel lung von Eisen- oder Stahlbaukonstruk-
t ionen in geschlossenen Hallen (-)

Anlagen zur Herstel lung von Akkumulatoren oder Batterien

Anlagen zur Herstel lung von Aluminium-, Eisen- oder
Ivlagnesiumpulver oder -pasten, von blei- oder nickel-
halt igen Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metal lpulvern
oder -pasten ausgenommen Anlagen zur Herstel lung von
illetallpulver durch Stampfen

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von unter Druck
gelöstem Acetylen (Dissousgasfabriken)

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstel lung von Seifen oder
Waschmitteln durch chemische Umwandlung

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämp-
fungimittel oder ihre lVirkstolfe gemahlen oder maschinell
gemischt, abgepackt oder umgefül l t  werden

Anlagen zur fabrikmäßigen Herstel lung von Arzneimitteln
oder Arzneimittelzwischenprodukten ohne chemische Um-
wandlung

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lösungsmitteln
durch Desti l l ieren mit einer Leistung von 1 t bis weniger als
3 t je Stunde

.Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen
mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungs-
stoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder von
Druckfarben mit einer Leistung von 10 t oder mehr je Tag

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Imprä-
gnieren oder Tränken von Gegenständen, GIas- oder 1\{ ine-
ralfasern oder bahnen- oder tafelförmigen Material ien ein-
schl ießl ich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Lösungsmittel enthalten und von' 
diesen 25 kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingesetzt
werden,

b) Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung' 
ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenol-,  Epoxid-, Furan-, Kresol-,  Resorcin- oder Poly-
esterharzen, sofern die IVIenge dieser Harze 10 kg bis we-
niger als 25 kg je Stunde beträgt, oder

c) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 25 kg bis rve-
niger als 250 kg organischer Lösungsmittel je Stunde,

ausgenommen Anlagen für den Einsatz von Pulverlacken
oder Pulverbeschichtungsstoffen

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelförmigen _
Material ien mit Rotationsdruckmaschinen einschl ießl ich der
zugehörigen Trockungsanlagen

95

96

97

9B

99

100

3.4 (1 + 2)
3.8 (1)

3.5 (2)

3.e (1+ 2)

3.15 (2)

3.18 (1)

3 .21  (1+  2 )
3.23 (l + 2)

4 .1 f  ( 1 )

a . l p  (1 )

4 .2  ( r+2 )

4.3 (2)

4.8 (2)

4.e (2)

4.10 (2)

5.1 (2)

5.2 (1+ 2)

104

105

106

t07

108

109

1 1 0

1 1 1

101

102
103

1 1 '

1 1 3
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Abstands-
kiasse

Abstand Lfd. Nr
i n m

N u m m e r ( S p a l t e )  R o f r i o h c a r r
o e r  4 .  ö I m ö c n v

\ I 300 1 1 4 5.11 (2) Anlagen zur Herstellung von Polyr.rrethanformteiien, Bau-
teilen unter Verwendung von Polyurethan, Polyurethan-
blöcken in Kastenformen oder zum Ausschäumen von
Hohlräumen mit Poly'urethan, sorveit die Menge der Aus-
gangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde beträgt, ausgenom-
men Anlagen zum Einsatz von thermoplastischen Poly-
u reth angranul ate n

Anlagen, die aus einer oder mehreren Maschinen zur fa-
brikmäßigen Herstel lung von Papier und Pappe bestehen ( ')

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder
zum Halten von Schweinen mit
a) 14000 bis rveniger als 51000 Hennenplätzen,
b) 28000 bis."veniger als 102000 Junghennenplätzen,
c) 28000 bis weniger als 102000 lVlastgeflügelplätzen,
d) 525 bis weniger als 1900 l \ Iastschweineplätzen oder
e) 175 bis weniger als 640 Sauenplätzen
auch sorveit nicht genehmigungsbedürftig

Anlagen zum fabrikmäßigen Verarbeiten von Kartoffeln,
Gemüse, Fleisch oder Fisch für die menschliche Ernährung
durch Erwärmen

Anlagen zur Herstel lung von Gelat ine, Hautieim, Lederleim
oder Knochenleim

Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter Tier-
haare mit Ausnahme von Wolle, ausgenommen Anlagen
für selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen, die nicht durch
Nr. 69 erfaßt werden

Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren
ungegerbter Tierhäute oder Tierfelle

Anlagen zum Gerben einschl ießl ich Nachgerben von Tier-
häuten oder Tierfel len sowie Lederfabriken

Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stärkemehlen

Anlagen zum Rösten oder Mahlen von Kaffee oder Ab-
packen von gemahlenem Kaffee mit einer Leistung von je-
weils 250 kg oder mehr je Stunde

Anlagen zum Rösten von Kaffee-Ersatzprodukten, Getreide,
Kakaobohnen oder Nüssen mit einer Leistung von 75 kg
oder mehr je Stunde

Anlagen zur
a) Herstel lung von Lakri tz,
b) Herstel lung von Kakaomasse aus Rohkakao oder
c) thermischen Veredelung von Kakao- oder Schokoladen-

masse

Anlagen zum Trocknen von IVIilch, Erzeugnissen aus Milch
oder von 1\{ilchbestandteilen mit Sprühtrocknern

Anlagen, in denen feste Abfälle, auf die die Vorschriften des
Abfallgesetzes Anwendung finden, aufbereitet werden sowie
Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfal lenden
oder aus gleichart igen Abfäl len durch Sort ieren für den
Wirtschaftskreislauf zurückgewonnen werden, jeweiis mit
einer Leistung von 1 Tonne oder mehr je Stunde

Kompostwerke

Anlagen zum Umschlagen von festen Abfäl len i .S. von $ 1
Abs. 1 des Abfal lgesetzes mit einer Leistung von 100 t oder
mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschlagen von
Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder
Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthese-
kautschuk unter Verwendung von Schwefel oder Schwefel-
verbindungen, ausgenommen Anlagen, in denen
- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet wer-

den oder
- ausschließlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt

wird

Anlagen zur Herstel lung von Bautenschutz-, Reinigungs-,
Holzschutz- oder Klebemitteln mit einer Leistung von I t
oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen diese
I\{ittel ausschließlich unter Verwendung von Wasser als Ver-
dünnungsmittel hergestel l t  werden

l r o

6.2 (2)

I . I  \ I '

It7 7.4 (2)

7.8 (1)

7.10 (1)

7.13 (2)

7.14 (2)

7.22 (2)
7.2e (2)

7.30 (2)

7.31 (2)

1 1 8

1 1 9

I20

t21

122
1 t a

t25

126 7.32 (2)

8.4 (1 + 2)

8.5 (1)

e.10 (1)

t27

T2B
129

130 10.7 (2)

131 10.8 (2)
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Abstands-
klasse

Abstand Lfd. Nr.
i n m IliSiJ::i,'+") Betriebsart

132

I J J

V 300 10.e (2)

2.s (2)

2.10 (2)

3.4 (1 + 2)

3.8 (2)

3.10 (2)

3.20 (2)

5,7 (2)

5.10 (2)

7 .1  (1 )

Anlagen zur Herstel lung von Holzschutzmitteln unter Ver-
.* 'endung von halogenierten aromatischen Kohlen',vasser-
stoffen

Anlagen zum automatisehen Reinigen, Abfül len oder Ver-
packen von Flaschen aus Glas mit einer Leistung von
2500 Flaschen oder mehr je Stunde ( ')

Gattersägen, wenn die Antr iebsleistung eines Gatters
100 KW oder mehr beträgt sowie Furnier- oder Schälwerke

Abrvasserbehandlungsanlagen

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims,
Kies, Ton und Lehm

Anlagen zur Herstel lung von Bauelementen oder in Serien
gefert igten Holzbauten

Erdaushub- oder Bauschuttdeponien

Steinsägereien, -schleifereien oder -pol ierereien

Anlagen zur Herstel lung von Terrazzowaren ( ')

Anlagen zur Herstel lung von Schienenfahrzeugen

Preßwerke ( ')

Stab- oder Drahtziehereien ( ')

Schwe rmaschinenb au

Email l ie ranlagen

Schrottplätze

Betriebshöfe der NIül labfuhr oder der Straßendienste ( ')

Spedit ionen al ler Art sowie Betr iebe zum Umschlag
größerer Gütermengen ( ')

Anlagen zum Säurepolieren oder Mattätzen von Gias oder
Glaswaren unter Verwendung von Flußsäure

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit
der Rauminhalt der Brennanlage 4 mt oder mehr und die
Besatzdichte mehr als 100 kglm3 und weniger als 300 kglm3
Rauminhalt der Brennanlage beträgt, ausgenommen elek-
tr isch beheizte Brennöfen, die diskontinuierl ich und ohne
Abluftführung betrieben werden

Schmelzanlagen für Nichteisenmetal le für einen Einsatz
von 50 bis w'eniger als 1000 kg (s. auch l fd. Nrn.28 und 95)

Anlagen, die aus einer oder mehreren Druckgießmaschinen
mit Zuhaltekräften von 2 Meganer,lton oder mehr bestehen

Anlagen zur Oberf lächenbehandlung von Metal len unter
Verwendung von Fluß- oder Salpetersäure, ausgenommen
Chrom a tieranl age n

Anlagen zur Oberi lächenbehandlung von Gegenständen aus
Stahl, Blech oder Guß mit festen Strahlmitteln, die außer-
halb geschlossener Räume betr ieben werden, ausgenommen
nicht begehbare Handstrahlkabinen

Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Poly-
esterharzen mit Styrol-Zusatz oder f lüssigen Epoxidharzen
mit Aminen zu
a) Formmassen (2.8. Harzmatten oder Faser-Formmassen)

oder
b) Formtei len oder Fert igerzeugnissen, soweit keine ge-

schlossenen Werkzeuge (formen) venvendet werden,
iür einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche
z.B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behälterbau

Anlagen zur Herstel lung von künstl ichen Schleifscheiben,
-körpern, -papieren oder -geweben unter Verwendung
organischer Binde- oder Lösungsmittel

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel oder
zum Halten von Schweinen mit
a) 3200 bis weniger als 14000 Hennenplätzen,
b) 6400 bis weniger als 28000 Junghennenplätzen,
c) 6400 bis weniger als 28000 Mastgeflügelplätzen,
d) 102 bis weniger als 525 Mastschweineplätzen oder
e) 40 bis weniger als 1?5 Sauenplätzen
auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

134

135

136

I J  T

138
1 a o

140

1 4 1

t42

t a J

144
1 i R

l { o

148

149

150

200VI

I J I

152

1 5 3

L c +

155

156
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Abstands- Abstand
klasse in m

Nummer (Soalte)
aer +. stmscnv 

'  betr leosartLfd. Nr

VI 200 158 7.5 (2)

7.20 (2)

7.21 (2)

7.27 (2)

7.28 (2)

10.10 (2)
10.11 (2)

10.15  (2 )

2.6 (2)

7.4 (2)

Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder Fischwaren, aus-
genommen
- Anlagen in Gaststätten
- Räuchereien mit einer Räucherleistung von weniger als

1000 kg Fleisch- oder Fischwaren je Woche

Nlalzdarren sowie Anlagen zum Trocknen von Getreide oder
Tabak unter Einsatz von Gebläsen, ausgenommen Anlagen
zur Trocknung von selbstgewonnenem Getreide oder Tabak
im landwirtschaft l ichen Betr ieb

Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produk-
t ionsleistung von 100 t bis weniger als 500 t je Tag

I\{elassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen oder
Brauereien mit einem Ausstoß von 5000 hl Bier oder mehr
je  Jahr

Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen aus tierischen
oder pf lanzl ichen Stoffen unter Verwendung von Säuren

Anlagen zum Färben oder Bleichen von Flocken, Garnen
oder Geweben unter Verwendung von Färbebeschleunigern,
alkal ischen Stoffen, Chlor oder Chlorverbindungen ein-
schl ießl ich der Spannrahmenanlagen, ausgenommen Anla-
gen, die unter erhöhtem Druck betrieben werden

Automatische Autorvaschstraßen (')

Prüfstände für oder mit Verbrennungsmotoren oder Gas-
turbinen mit einer Leistung von 300 KIV oder mehr

Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und
- 2 n n t n o o r n

Maschiienfabriken oder Härtereien

Pressereien oder Stanzereien ( ')

Anlagen zur Herstellung von Kabeln unter Verwendung von
Bitumen

Anlagen zur Herstellung von Möbeln, Kisten und Paletten
aus Holz und sonstigen Holzwaren

Zimmereien ( ')

Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung

Auslieferungsläger für Tiefkühlkost (')

Brotfabriken oder Fabriken zur Herstelluns von Dauer-
backwaren

Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken

Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung

Autobusunternehmen, auch des öffentlichen Personennah-
verkehrs ( ')

Anlagen zum Be- oder EnUaden von Schüttgütern bei
Getreideannahmestel len, soweit weniger als 200 t Schütt-
güter je Tag bewegt werden können, ausgenommen
Anlagen zur Aufnahme von selbstgewonnenem Getreide im
landwirtschaftlichen Betrieb

Anlagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten von
Asbesterzeugnissen auf lvlaschinen

Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinen-
dienste, Catering-Betr iebe)

Schlossereien, Drehereien, Schweißereien oder Schleifereien

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwen-
dung von Phenolharzen

Autolackierereien

Tischlereien oder Schreinereien

Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 111 oder lL2 er-
faßt werden

1 5 9

160

l D l

162

L o J

166

167

168

169

170

164

165

1 7 5

t r o

181

t82

t77

I  l ö

1 7 1

L72

I I J

r  l {

183

184

185

VII 100 179

rB0
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Abstands- Abstand Lfd.  Nr.  Nummer (Spal te)  eorr ia l rcar i
k lasse in m -  der 4.  BImSchV

VI I 100 1BO - Fabriken zur Herstel lung von Lederwaren, Koffern oder
, Taschen sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken

' 187 - Kompostierungsanlagen

IBB - Anlagen zur Herstel lung von Reißspinnstoffen, Industr ie-
watte oder Putzrvolle

189 - Spinnereien oder Webereien

190' - Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstel lung von Texti l ien

191 - Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen

192 - B€triebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegrafie-
oder Eektrogerätebaus sowie der sonstigen elektronischen
oder feinmechanischen Industr ie

193 - Bauhöfe

194 - Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung

195 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten

196 - Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als
50 kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden

- IvlBl.  NW. 1994 S. 1330.


